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Hauptversammlung 1986 in Beromünster

Zu Traktandum 4: Vorschläge des Zentralvorstandes zur
Statuten-Änderung bzw. -Anpassung 1986

Kommentare in eckigen Klammern [...]
Weglassungen sind mit drei Punkten gekennzeichnet

Art. 4

In Verfolgung ihres Zweckes sieht die Gesellschaft
namentlich vor:

a)
d) Unterhalt von Bibliotheken und Archiven
e) Betrieb von Schriften- und Materialverkaufsstellen

f) Unterhalt von Auskunftsstellen für genealogische
Fragen

g) Förderung der angeschlossenen Sektionen

Art. 11

Die Hauptversammlung hat folgende Aufgaben:

1. Wahl des Zentralvorstandes und des Präsidenten
[gestrichen: sowie eventueller Spezialkommis-
sionen]

2. Wahl der Kontrollstelle und eventueller
Untersuchungskommissionen

Art. 12, Abs. 1

Der Zentralvorstand bestimmt Durchführungsort und
-Zeitpunkt, [gestrichen: der ordentlichen
Hauptversammlung anzuzeigen.]

Art. 14

Der Zentralvorstand besteht:

- den Vizepräsidenten

Art. 15, Abs. 2

bestehend aus dem Präsidenten, den Vizepräsidenten,
dem

Art. 17

b) der Leiter der Schriften- und Materialverkaufsstellen
• • •

d) der Redaktions- und anderer Kommissionen



Art. 19, Abs. 1

Der Präsident oder die Vizepräsidenten führen

Art. 20 [totale Neufassung]

Die Redaktionskommission besteht aus 3-5 Mitgliedern,
den Redaktor miteingerechnet. Der Redaktor präsidiert
die Kommission. Ihr obliegt die Herausgabe aller
SGFF-Publikationen. Zur Erledigung der verschiedenen
Aufgaben kann die Kommission auch aufgeteilt werden.

Art. 21 [totale Neufassung]

Es können nach Bedarf weitere Kommissionen gebildet
werden. Der Zentralvorstand ernennt die Mitglieder und
erlässt die notwendigen Weisungen.

Art. 26

Der Zentralvorstand deponiert die Gesellschaftsbibliotheken
in öffentlichen, schweizerischen Bibliotheken

unter voller Wahrung des Eigentumsrechtes.

Er bezeichnet [jene] öffentlichen Bibliotheken,
Bibliothekare, denen die Gesellschaftsbibliotheken
unterstehen. [Rest gestrichen]

Für Ausleihe und Einsichtnahme gilt die Vereinbarung

Art. 27

Er [der Zentralvorstand] erlässt Weisungen für
deren Benützung.

Art. 29

Wird mit Einschluss der Bibliotheken und der
zur Verfügung zu stellen, damit Bibliotheken und

Art. 30

Diese Statuten und traten am 1. Januar 1974 in
Kraft. Ergänzungen und Aenderungen wurden an der ordentlichen

Hauptversammlung vom 19. April 1986 in Beromün-
ster genehmigt.

Für den Zentralvorstand:

Der Präsident: Der Sekretär:

H. Peyer W. Wicki
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